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10397 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Land-, Forst- und 
Wasserwirtschaft 

über den Beschluss des Nationalrates vom 9. Juli 2020 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Futtermittelgesetz 1999 geändert wird 

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates enthält im Wesentlichen Anpassungen an Vorgaben des 
EU-Rechts, insbesondere im Bereich der Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrolle aufgrund der 
EU-Kontroll-Verordnung. 
Die amtliche Futtermittelkontrolle wird in Österreich bei industriellen und gewerblichen Betrieben durch 
das Bundesamt für Ernährungssicherheit durchgeführt; die Kontrolle der landwirtschaftlichen Betriebe 
erfolgt durch Landesbehörden im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung. 
In Zukunft soll an die Stelle der papiermäßigen Kontrollabwicklung ein vollständig EDV-unterstütztes 
System treten, d.h. 
 – Eingabe der Daten am Ort der Kontrolle über möglichst viele Gerätetypen; 
 – Übernahme der Stammdaten aus dem VIS (Veterinärinformationssystem); 
 – anwenderfreundliche Programme mit Pflichtfeldern und Berücksichtigung gleichlautender 

Kontrollfragen; 
 – Unterschrift des Landwirts am Tablet; 
 – digitale Übermittlung der Niederschrift an den Landwirt; 
 – Übernahme der Kontrolldaten in diverse Datenbanken, einschließlich an die AGES zum Zweck 

der Probenuntersuchung. 
 
Der Ausschuss für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft hat den gegenständlichen Beschluss des 
Nationalrates in seiner Sitzung am 14. Juli 2020 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Dr. Peter Raggl. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Dr. Peter Raggl gewählt. 

Der Ausschuss für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft stellt nach Beratung der Vorlage am 14. Juli 2020 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 

Wien, 2020 07 14 

 Dr. Peter Raggl Martin Preineder 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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